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Zur Neugestaltung der Arbeitslosenversicherung
Die gesetzlichen Grundlagen für die Arbeitslosenversicherung und

die Arbeitslosenfürsorge bildeten bisher das Bundesgesetz über die Bei-
tragsleistung an die Arbeitslosenversicherung vom 17. 10. 1924, dann in
Ablösung dieses Erlasses, der Vollmaohtelnbeschluss des Bundesrates be-
treffelnd die Regelung der Arbeitslosenfürsorge während der Kriegskri-
seinzeit vom 14. 7. 1942 und verschiedene Bundesbeschlüsse betreffend
die Krisen- und die Nothilfe für Arbeitslose. Es handelt sich dabei stets
nur um Subventionsbestimmungen. Erst die neuen Wirtschaftsartikel der
Bundesverfassung, insbesondere Artikel 34ter, geben dem Bund die Be-
fuginis, Arbeitslosenversicherung und -Fürsorge unmittelbar zu ordnen.

In einem vom BIGA ausgearbeiteten Entwurf zu einem Bundesgesetz
über die Arbeitslosenversicherung und die Arbeitslosenfürsorge wurden
die gesammeltein Erfahrungen ausgewertet und eine möglichst klare und
einfache Zusammenfassung der notwendigen Bestimmungen angestrebt.
Der Entwurf wurde einer vom Volkswirtschaftsdepartement gewählten
Expertenkommission zur Beratung überwiesen. In Berücksichtigung der
Tatsache, dass ein Viertel aller Mitglieder der Arbeitslosenversicherungs-
kassen weiblichen Geschlechtes sind, wurde auch das Schweiz. Frauen-
Sekretariat eingeladen, eine Vertreterin in die Expertenkommission ab-
zuordnen. Das Frauensekretariat seinerseits bestellte in der Folge eine
Fachkommission, welche den Entwurf durchberaten hat und die Bericht-
erätattung der Expertin fortlaufend entgegennahm. Der Gesetzesentwurf
ist vor kurzem den Kantonen und Wirtschaftsverbänden zur Stellungnah-
me zugestellt worden. Von den vielen Aenderungen, die er im Vergleich
zum geltenden Recht enthält, sind nachfolgend diejenigen aufgeführt,
welche für die Versicherten wesentlich sind.

1. Arbeitslosenversicherung.
Die Arbeitslosenversicherung wird wie bis anhin von den Versicher-

ten, vom Bund und von den Kantonen gemeinsam finanziert. -— Es lcön-
nen nur versicherungsfähige Arbeitnehmer in eine Kasse aufgenommen
werden. Der Begriff der Versioherungsfähigkeit wird klarer umschrieben,
als bisher, indem die positiven Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen
und die Tatsachen, welche den Wegfall der Versicherungsfähigkeit be-
wirken, aufgezählt werden. — Die Unterscheidung zwischen Ganzarbeits-
losigkeit und Teilarbeitslosigkeit bei der Berechnung der Arb eitslosenent -
Schädigung wird fallen gelassen. Teilarbeitslose werden wie Ganzarbeits-
lose behandelt. — Die Höchstgrenze des versicherbaren Tagesverdienstes
wird von Fr. 18.— auf Fr. 20.— erhöht. — Die Taggeldansätze werden
im neuen Gesetz abschliessend durch den Bund geregelt. Die Taggelder
werden wie bisher auf bestimmten Prozentsätzen des versicherten Ver-
dienstes festgelegt : sie erfahren eine durchschnittliche Erhöhung von 8 o/o

oder 70 Rp. pro Taggeld. Die heutige weitgehende Staffelung der Tag-
gelder wird vereinfacht, indem grundsätzlich nur noch zwischen Allein-
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stehenden und Unterst(itzungsp FI ichtigen unterschieden wird, hei festen
Zuschlägen für jede unterstützte Person. Im Weitern fallen die Ein-
schränkungen für erwerbstätige Ehefrauen und unter 20-jährige Allein-
stehende dahin. — Wie bisher können ordentlicherweise im Verlaufe eines
Kalenderjahres 90 Taggelder bezogen werden. Der Entwurf sieht aber

vor, dass die Bezugsberechtigung in Zeiten grosser Arbeitslosigkeit all-
gemein oder für bestimmte Wirtschaftszweige oder Landesgegenden durch
Bundesratsbeschhiss auf 120 Tage verlängert werden kann. — Da die
neue Gesetzgebung den Kassen finanzielle Mehrleistungen auferlegt,
werden leichtere bis namhafte Prämienerhöhungen nicht vermieden wer-
den können.

2. Kriseilunterstützung.
Die Arbeitslosenversicherung mit der vorgesehenen Bezugsdauer von

90 bezw. 120 Tagen pro Kalenderjahr, vermag den Versicherten bei
langer Arbeitslosigkeit nicht vor wirtschaftlicher Not und Armengenös-
sigkeit zu schützen. Die neue Gesetzgebung gliedert deshalb der Arbeits-
losenversicherung die Krisenunterstützung an. Die Kantone können in
Zeiten erheblicher Arbeitslosigkeit von sich aus und auf eigene Kosten
die Krisenunterstützung einführen. Der Bundesrat seinerseits bestimmt,
wann und für welche Wirtschaftszweige oder Landesgegejiden Bundes-
beitrage ausgerichtet werden. Bei der früheren Nothilfe waren auch
nichtVersicherte Arbeitslose bezugsberechtigt. Die neue Krisenunterstüt-
zung wird auf Versicherte beschränkt, die ihren Anspruch bei der Arbeits-
losenversicherung erschöpft haben. Die Beschränkung auf Versicherte
lässt sich damit begründen, dass inskünftig die Beiträge aus dem Zentralen
Ausgleichsfonds, der von allen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gespie-
sen worden ist, wegfallen. — Der Bezug der Krisenunterstützung wird
vom Bestehen einer Notlage abhängig gemacht. Bei der Berechnimg der
Notlage werden Einkommen und Vermögen des Versicherten, seines Ehe-

gatten und seiner minderjährigen Kinder, sowie das Einkommen der
Blutsverwandten in auf- und absteigender Linie und der Geschwister,
soweit diese Angehörigen mit dem Versicherten in Hausgemeinschaft le-
ben, ganz oder teilweise herangezogen. Im Vergleich zur bisherigen Ge-
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setzgebung enthält der neue Entwurf wesentliche Verbesserungen inbezug
a|uf die Berechnung der Notlage, indem der Kreis der Angehörigen enger
gezogen wird. Die Krisenunterstützung beträgt 90o/o des a(us der Arbeits-
losenversicherung bezogenen Taggeldes. Im Kalenderjahr werden hoch-
stens 90 Taggelder ausgerichtet, doch ist vorgesehen, dass die Kantone im
Einverständnis mit dem Volkswirtschaftsdepartement die Bezugsdauer
atuf 140 Tage verlängern können. Ein Versicherter kann demgemäss bei
schwerster Arbeitslosigkeit aus Arbeitslosenversicherung und Krisenun-
terstützung maximal 260 Taggelder pro Kalenderjahr beziehen.

Es muss damit gerechnet werden, dass der Entwurf noch verschie-
dene Aenderungen erfährt, sowohl auf Grund der Vernehmlassungen der
Kantone und Wirtschaftsverbände, als der späteren Behandlung durch das
Parlament. Viele wichtige Fragen werden ihre endgültige Behandlung
überdies erst iin den Ausführungsbestimmungen erfahren. Wenn der gute
Wille, der bei der bisherigen Behandlung des Entwurfes offensichtlich
zutage trat, weiterhin wirksam bleibt, dürfte es möglich sein, dass das
neue Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung und die Arbeits-
losenfürsorge befriedigend ausfällt und bald in Kraft treten kann. M. O.

Mitteiluingsdienst des Schweiz. Frauensekretariates.

Was uns interessiert
Zürich: Schweizerische Frauenfachschule. Die Aufsichtskommission

wählte zur Direktorin Fräulein Dr. rer. pol. Susanne Preiswerk, bisher
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftsforschung an
der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich.

Lausanne: Frl. Lydia von Auw ist von der Universität Lausanne als
erste Frau zum Doktor der Theologie ernannt worden.

Fribourg: Frl. Laure Dupraz, seit 1948 ordentlicher Professor der
Pädagogik der Universität Fribourg ist für 1948/50 Dekan der philoso-
phischeu Fakultät.

Eime Diplomatin: Miss Mackenzie ist von der Regierung von Neu-
seelaind zum Geschäftsträger in Frankreich ernannt worden.

Strassburg: Im Europarat zählte die britische Vertretung neben
17 Männern eine Frau, Miss Herbison. The Women's Bulletin.

Die Gesellschaft für zinsfreies Wohnen im Alter (GEZWA), die es
sich zum Ziele setzt, ihren Mitgliedern käuflich Wohnungen zum Selbst-
kostenpreis zu verschaffen, ladet alle Interessenten auf Donnerstag, den
22. September, abends 20.15 Uhr zu einer Besprechung in die „Münz",
I. Stock, ein. Leitung: Dr. Nelly Schmid, Zürich.
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